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Das Wirken des Roten Kreuzes fiir den Frieden wird
immer ein verhiltnismaissig stilles und nur mittelbares
sein. Es kann sich nicht darum handeln, Proklamationen
zu erlassen oder spektakulire Aktionen der Friedens-
vermittlung einzuleiten. Wesentlich ist, dass das Rote
Kreuz sein Hilfs- und Liebeswerk mit ganzer Kraft
weiterfithrt und damit durch Taten immer wieder neu
dazu beitrigt, Hass und Misstrauen zu iberwinden, um
an ihre Stelle die Achtung und das Vertrauen zwischen
Menschen aller Nationen, Rassen, Klassen und Bekennt-
nisse zu setzen. Die Waffe des Roten Kreuzes im Kampf
um den Frieden ist sein Werk der Menschlichkeit. So
wird die alte, noch immer giiltige Devise: «Inter arma
caritas» durch jenes neue Losungswort erginzt, das die
Liga der Rotkreuzgesellschaften 1961 fur ihr Wirken
erwihlte: «Per humanitatem ad pacem».

Vortrag, gebalten am 1. Februar 1967 an der Universitit Heidel-
berg im Rahmen des vom «Studium generale» veranstalteten Vor-
tragszyklus: «Die organisierte Vlkergemeinschaft».

Humanitarismus und
Nichstenliebe

Die Grundsitze des humanitiren Volkerrechts
3. Teil

Dr. Jean Pictet

Es wurde gesagt, das humanitire Recht stamme vom
«Naturrecht» ab. Zunichst wire zu klaren, was dart-
unter zu verstehen ist.

Ist es der den Theologen des Mittelalters teure Mythus
eines immanenten, ewigen und universellen Gesetzes,
der von Grotius und seinen Nachfolgern wieder auf-
gegriffen wurde? Leider ist die sittliche Schonheit einer
Auffassung durchaus kein Garant fur ihre Richtigkeit.
In Wirklichkeit zeigt uns die Erfahrung, dass das Recht
Stein fir Stein auf Kosten einer geduldigen Anstrengung
um Rationalisierung und Harmonisierung aufgebaut ist.
Dem Gedanken eines Naturrechts, das einen zuvor-
bestehenden Plan voraussetzt — den man ibrigens
nicht entdecken kann — ist der Begriff einer idealen
Ordnung vorzuziehen, die der gegenwirtigen iberlegen
ist. Wir gehen ihr durch einen empirischen, langsamen
Fortschritt entgegen, soweit, wie wir uns der Vorurteile
entledigen und eine bessere Welt aufbauen. Diese Rechts-
ordnung wird dem Einzelnen ein Hoéchstmass an Rech-
ten zugestehen, die mit einer guten Organisation der
Gesellschaft vereinbar sind, und sie wird sich nur auf
die Bestrebungen stiitzen, die den Einzelwesen, die die
Menschheit bilden, gemeinsam sind. Gewiss ist dies fiir
uns nur eine Arbeitshypothese.

Selbstverstindlich wird stets ein Abstand zwischen dem
positiven Recht und dem bestehen, was der Mehrheit
unserer Zeitgenossen als richtig erscheint. Denn das
Recht hinkt immer hinter der logischen und sittlichen
Auslegung der sozialen Tatsachen her. Es neigt also
dazu, sich zu erginzen und zu vervollkommnen, um den
an es gestellten Anforderungen besser zu geniigen. In
der Tat entwickeln sich diese Anforderungen selbst mit
den Sitten, und das, was vor zwei Jahrhunderten natiir-
lich war, kann heute ungeheuerlich erscheinen.

Wir definieren also das Naturrecht, die Quelle des
humanitiren Rechts, als die Gesamtheit der Rechte, die
jeder Mensch fir sich beansprucht und die er gleich-
zeitig den anderen zugesteht. Alles tibrige ist nur ein
Traum. Eine solche Definition hat nur zu einer be-
stimmten Zeit und an einem bestimmten Ort Gultig-
keit. Zu einer Zeit, in der die Zivilisationen zur Ver-
schmelzung neigen, wird aber auch das Naturrecht ver-
einheitlicht.

Das humanitire Recht lisst sich von der Gesellschafts-
moral leiten. Diese ganze humanitire Ethik kann in
einem Satz zusammengefasst werden, der die Weisheit
der Volker herauskristallisiert, die das Geheimnis des
Gliicks oder zumindest der besten Sozialordnung ent-
hilt: «Alles, was ihr wollt, das euch die Menschen tun,



das sollt auch ihr ihnen tun.» Dieses Grundgebot fin-
det man in fast gleicher Form in allen grossen Religio-
nen, im Brahmaismus, im Buddhismus, im Christentum,
im Konfuzianismus, im Islam, im Judentum und im Taois-
mus. Es ist auch die goldene Regel der Positivisten, die
sich nicht auf Gebote stiitzen, die einer gegebenen Reli-
gion eigen sind, sondern rein vernunftsgemiss auf so-
ziale, objektiv betrachtete Tatsachen. Zweifellos kdnnte
man noch manch andere Quelle, andere Ankldnge fin-
den, denn es ist eine universelle Wahrheit, entspricht
sie doch voll und ganz der menschlichen Natur und den
Erfordernissen des Gemeinschaftslebens.

Dieser Regel ist der neuzeitliche Humanitarismus ent-
sprungen, der eine entwickelte, rationalisierte Form der
Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit ist und danach
strebt, das Leben lebenswerter zu gestalten.

Der Humanitarismus ist nichts anderes als der Versuch,
die Beziehungen zwischen den Menschen auf Grund
eines Ausgleichs ihrer Interessen zu regeln, wobei sich
zeigt, dass die Ausiibung der Nichstenliebe und der
Gerechtigkeit an diesem richtig verstandenen Interesse
einen hohen Anteil hat.

Es ist die Frucht einer langen Gedankenarbeit, Richt-
linien einer Gesellschaftsordnung aufzustellen, die fiir
alle den grosstmdglichen Vorteil bietet. Diese Ordnung
ist je nach dem Zivilisationsgrad an einem gegebenen
Ort nicht die gleiche, doch geht sie asymptotisch auf
ein annehmbares Durchschnittsziel hinaus. Sie ist das
Ergebnis von Erfahrung und Vernunft, dessen Bestand-
teile sich praktisch vor dem gesunden Menschenverstand
rechtfertigen, denn sie zielt darauf ab, fir die grosste
Zahl der Menschen das grésste Gliick zu erobern, und
das Gliick der Gesamtheit ist im Grunde nur die Summe
des Gliicks der Einzelwesen.

Der Humanitarismus ist eine Mischung aus ein wenig
Torheit — das schicksalhaft unerreichbare Ideal, nach
dem man strebt — und viel Wirklichkeitssinn. Er ist
eine Doktrin, die ohne jegliche religidse oder ideolo-
gische Bindung ist. Da sie universellen Bedurfnissen
entspricht und sich bestimmungsgemiss an die Men-
schen aller Horizonte wendet, konnte sie keiner Mystik
ausser ihrer eigenen horig werden. Sie steht auf der
Ebene der menschlichen Erfahrung und ist auf den
Menschen ausgerichtet und bedient sich seiner; sie driickt
die natiirliche Sehnsucht der Menschen aus und macht
sich ihre spontane Begeisterung nutzbar.

Der Humanitarismus ist keine Religion, die anderen
Religionen gegeniibersteht, keine Ethik, die sich an-
deren Sittenlehren entgegenstellt, doch ist er mit den

Geboten gar mancher Religionen und Sittenlehren ver-
einbar. Er ist das Gefiss, in dem die verschiedensten
Meinungen zusammenfliessen konnen und in dem sie sich
nach der Ausscheidung der Unreinheiten verschmelzen.
Indem man nicht mehr von einem Fluch spricht, der die
Menschheit trifft, nicht mehr von Schuld, verhingnis-
vollem Schicksal, hat der Humanitarismus wirklich eine
der grossen, kollektiven Hemmungen iiberwunden, an
der die Welt litt. Von den sittlichen und religidsen
Quellen hat er nur das bewahrt, was verntunftig und
allgemein giiltig ist. Dadurch hat er durchaus nicht den
Menschen vergéttert, er hat ihn lediglich zum Haupt-
gegenstand seines Interesses gemacht. Daher ist die
humanitire Doktrin eines jener seltenen Gebiete, auf
dem sich die Menschen aller Richtungen treffen und
sich die Hand reichen konnen, ohne das zu verraten,
was ihnen am Vertrautesten und Heiligsten ist.

Hier ist eine gute Definition dessen, was Humanitaris-
mus ist: In Anbetracht der tatsichlichen Solidaritit, die
heute alle Volker der Erde vereinigt, sowie der Bedeutung
der gegenseitigen Vorteile, die sie daraus zichen und die
diese Solidaritit unvermeidlich machen; in Anbetracht
andererseits der Ungleichheit des Loses der Menschen,
die durch das Wesen des Einzelnen, die 6rtlichen Sitten
und Gebriuche wie auch durch die Ticke des Men-
schen verursacht sind; eingedenk jedoch der Tatsache,
dass eine universelle Uebereinstimmung moglich ist,
die diesen Umstinden und den allgemeinsten Wiinschen
aller Vélker Rechnung trigt — will der Humanitaris-
mus die Beseitigung von Ungerechtigkeiten zum vor-
dringlichen Anliegen jedes Menschen machen, wobei
mit der Eindimmung der krassesten Ungerechtigkeiten
begonnen wird, die auf ortlicher wie auch auf univer-
seller Ebene bestehen; damit der Kampf wirksamer sei,
soll er durch gegenseitige Hilfe und in einem edlen
Wettstreit unter den Nationen ausgetragen werden.
Der Humanitarismus schreibt also an erster Stelle vor,
allen gewisse Einzelrechte zuzuerkennen, die er fur
grundlegend hilt; in allen Fallen, in denen die bestehen-
den Einrichtungen unzureichend oder unwirksam sind,
um den Genuss dieser Rechte sicherzustellen, gebietet
et, jenen zu helfen, die in Not und deren Leben oder
korperliche und seelische Integritit bedroht sind; er
fordert die Menschen auf, sich zu vereinigen, um die
Wiederkehr vermeidbarer Uebel systematisch zu vet-
hiiten und die Auswirkungen der anderen zu beschrin-
ken; er veranlasst sie, sich zu diesem Zweck in natio-
nalen oder internationalen, privaten oder &ffentlichen
Verbinden zu organisieren; schliesslich schligt et ihnen
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als Endziel die Entfaltung der Personlichkeit aller Men-
schen vor, die der Urgrund fiir ihr Wohlergehen ist.
Die Studien von Maurice Chalumeau, dem Genfer So-
ziologen, iiber den Humanitarismus liefern uns hier das
beste Material.

Versuchen wir noch festzustellen, worin sich der Humani-
tarismus von der Nichstenliebe unterscheidet, von der
er sich tubrigens, wie wir weiter schen werden, weit-
gehend leiten ldsst.

Die Nichstenliebe ist eine Tugend, die man uns von
aussen entgegenbringt und die man uns als eine sitt-
liche Pflicht darstellt. Der Humanitarismus dagegen
entspringt logisch einer objektiven Ueberlegung iiber
die Bedingungen des Gesellschaftslebens und der sich
daraus ergebenden Solidaritit.

Die Nichstenliebe gebietet das sofortige, improvisierte
Handeln des einzelnen Menschen, der pldtzlich einem
hilfsbediirftigen Opfer gegeniibersteht. Beim Humani-
tarismus geniigt es nicht, sich aufopfernd einzusetzen,
wenn unvermutet eine Not auftaucht. Das Unheil muss
systematisch bekimpft werden, indem man nach seinen
fernen Utrsachen forscht und sich bemuht, den Ver-
heerungen zuvorzukommen und schliesslich die Welt
davon zu befreien.

Die Nichstenliebe ist vor allem darum besorgt, die Un-
gerechtigkeit des Schicksals auszugleichen. Der Humani-
tarismus steckt sich positivere und weitere Ziele, wie
zum Beispiel einem jeden zu gestatten, seine Persénlich-
keit zu behaupten.

Die Nichstenliebe tragt Einzelcharakter. Sie ist rdum-
lich und zeitlich begrenzt. Der Humanitarismus vereint
alle Menschen guten Willens, schafft die erforderlichen
Einrichtungen und auferlegt eine verninftige Disziplin;
er strebt nach Universalitit, dehnt die Barmherzigkeit
auf die ganze Menschheit aus.

Zwar ist die Naichstenliebe um ithre Wirksamkeit be-
sorgt, doch misst sie der Absicht des Handelnden den
grossten Wert bei. Fiir den Humanitarismus kommt es
allein auf die Tat und ihr Ergebnis an; es ist im Grunde
genommen unwichtig, in welchem Geist sie vollbracht
wurde.

Die Liebe lehnt jeden Gedanken der Gegenseitigkeit
bei der Hilfe ab. Sie ist ein Geschenk und erwartet keine
Gegenleistung; darin besteht ihre Grosse, aber auch ihre
Schwiche. Der Humanitarismus dagegen wendet sich
an eine organisierte und mit Gedichtnis ausgestattete
Welt; er rechnet wenigstens teilweise auf Gegenseitig-
keit, doch ist er dazu fdhig, die aufgestellten Grund-
sitze zu beachten, selbst wenn der Gegner dies nicht tut.

So arbeiten der Jurist und der Moralist zusammen, um
das humanitire Recht aufzubauen. Vor kurzem noch
ging es ihnen darum, ethische Begriffe in das Recht
einzufithren, die gewissen Zivilisationen eigen sind und
von denen Montaigne und Pascal bereits bewiesen haben,
dass sie sich bei jedem Grenzibertritt wandeln. Heute
einigen sie sich auf Ziele, die vom neuzeitlichen Huma-
nismus ins Licht geriickt wurden und alle das Wohl-
ergehen der Menschengemeinschaft oder, wenn man
dem Krieg Rechnung trigt, zumindest das geringste
Uebel anstreben. Zu diesem Zweck lassen sie sich nicht
mehr von dusseren Vorschriften leiten, sondern sie
setzen auf Werte, die allen Volkern gemeinsam sind.



	Humanitarismus und Nächstenliebe : die Grundsätze des humanitären Völkerrechts : 3. Teil

